
 

Seite 1 von 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlin, 13.11.2008 

 

Vereinbarung zwischen Bund und Bahn führt nicht zu bes-
serer Qualität der Eisenbahninfrastruktur 
 

Die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung ist in ihrer derzeitigen Form kein 

geeignetes Steuerungsinstrument 

 

Die Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und der Deutschen Bahn AG über die 

Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) führt nach Einschätzung der BAG-

SPNV nicht zu einer besseren Qualität der Eisenbahninfrastruktur. Als Steuerungsin-

strument ist die Vereinbarung in ihrer jetzigen Form nicht geeignet. Das positive Resü-

mee der Deutschen Bahn AG können die Besteller des Schienenpersonennahverkehrs 

nicht teilen. Vielmehr fehlen wichtige Parameter, um die erforderliche Qualitätssteige-

rung im gesamten Schienennetz zu erreichen. 

 

Nötig ist eine strecken- bzw. stationsscharfe Festlegung der zu erbringenden Qualität 

Diese fehlt bisher. Erforderlich ist es außerdem, die Kapazität des Schienennetzes als 

ein zentrales Qualitätsmerkmal zu definieren. 

 

Darüber hinaus muss es einen wirksamen Anreiz für die DB Infrastrukturbetreiber geben, 

die vertraglichen Regelungen einzuhalten. Die bloße Rückkehr zum bisherigen Finanzie-

rungssystem als Sanktionsmaßnahme bei wiederholter Pflichtverletzung wird diesem 

Erfordernis bei weitem nicht gerecht. 

 

Außerdem reicht den Aufgabenträgern des SPNV zufolge der bisher diskutierte Infra-

strukturbeitrag des Bundes in Höhe von 2,5 Mrd. Euro nicht aus, um Qualität und Ver-

fügbarkeit der Infrastruktur dauerhaft zu sichern. Hier ist insbesondere das hohe Durch-

schnittalter der Anlagen zur berücksichtigen. Erforderlich ist daher eine deutlich effizien-

tere Bewirtschaftung der Infrastruktur oder eine entsprechende Erhöhung der finanziel-

len Mittel.  

 

Bernhard Wewers, Präsident der BAG-SPNV: " Jeder Privatmann und jedes Unterneh-

men erwartet zu Recht, für sein Geld auch die vereinbarte Leistung zu erhalten. Das 

sollte auch für den Bund eine Selbstverständlichkeit sein. Wer 2,5 Milliarden Euro pro 

Jahr für die Eisenbahninfrastruktur ausgibt, muss auch klare Forderungen aufstellen. 
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Hierzu gehören nachprüfbare Qualitätsziele und eine Qualitätskontrolle, die regional 

differenziert ausgestaltet ist." 

 

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Schienenpersonennahverkehr (BAG-SPNV) ist die In-
teressensvertretung der Bestellerorganisationen des Schienenpersonennahverkehrs:  
Wir organisieren den Informationsaustausch zwischen unseren Mitgliedern, erarbeiten 
Konzepte für die Weiterentwicklung des SPNV, vertreten die Interessen der Aufgaben-
träger des SPNV gegenüber Politik, Öffentlichkeit, Verkehrsunternehmen und Verbän-
den und beraten den Bund, die Länder, Zweckverbände, Parlamente und Behörden zu 
allen Fragen des SPNV. 
 

 

 

Ansprechpartner für die Presse:  
Arnd Schäfer 
Email: schaefer@bag-spnv.de 
Telefon: 0171  219 33 79 
 

 

 

Lesen Sie unser Positionspapier "Anmerkungen zur Leistungs- und Finanzie-

rungsvereinbarung ("LuFV")" auf www.bag-spnv.de > Positionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


